
 

 
Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 

Die Oberbürgermeisterin 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV II-023/05 
HA       

   
 
 
Dezernat: II Amt: BV Termin der Tagung: 29.06.2005 
 
Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Beigeordnetenkonferenz 10.05.2005  Soziales, Gleichst. u. Rechte d. Minderh.       

 Haushalt und Finanzen        Umwelt       

 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen 16.06.2005  Hauptausschuss 22.06.2005 

 Wirtschaft        Stadtverordnetenversammlung 29.06.2005 

 Bau und Verkehr        Ortsbeiräte/Ortsbeirat       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        JHA       
 

Beratungsgegenstand: 

Neufassung der Satzung des Eigenbetriebes  
Jugendkulturzentrum Glad-House 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Neufassung der Satzung des Eigenbetriebes Jugendkulturzentrum Glad-House in der Fassung vom 
10.05.2005 wird beschlossen. 
 
Die Satzung wird bekannt gemacht und tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

__________________________________  
Rätzel  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Sitzung am:       TOP:       
 Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung : 
 
Die derzeit gültige Satzung des Eigenbetriebes Jugendkulturzentrum Glad-House ist vom 29.01.2003, 
wobei mit dieser Fassung hauptsächliche die Euro-Umstellung von Beträgen erfolgte.  
 
Inhaltlich wurde die Satzung des Eigenbetriebes letztmalig in ihrer Fassung vom 26.03.2000 geändert.  
 
Auf Grundlage der novellierten Eigenbetriebsverordnung erfolgt nun die Neufassung der 
Betriebssatzung. 
 
Als wesentliche Änderung ist die bisher fehlende Abgrenzung der Zuständigkeiten der 
Gemeindeorgane untereinander (Leiter des Eigenbetriebes, Werksausschuss, Oberbürgermeisterin und 
Stadtverordnetenversammlung) hervorzuheben.  
 
 
Anlagen 
Satzung in der Fassung vom 10.05.2005 

 
Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 
1. Gesamtkosten: 
 

2. Sicherstellung der Finanzierung: 
 

3. Folgekosten: 
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 sehr negativ negativ neutral positiv sehr positiv 
 - - - 0 + + + 

Ökologie   0   
Ökonomie   0   
Soziales   0   
Summe   0   

 
Ergebnis:     + und    - ergeben: 
 
 
 
 
nicht nachhaltig nachhaltig 
 
- 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 
      0       
 

Auswirkungen der Beschlussvorlage auf die Zukunftsfähigkeit 


